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Leitlinien
für die Erhaltung und Pflege von

Großsteingräbern
in Mecklenburg-Vorpommern

Rechtlicher Status

Großsteingräber sind Bodendenkmale 
im Sinne von § 2 DSchG M-V. Angesichts 
ihrer wissenschaftlichen und kulturgeschicht-
lichen Bedeutung dürfen an ihnen und an 
ihrer Umgebung grundsätzlich keine Ver-
änderungen vorgenommen werden. 
Ausnahmen von dieser grundsätzlichen 
Regelung sind gemäß § 7 DSchG M-V 
nur dann möglich, wenn hierfür eine Ge-
nehmigung der Unteren Denkmalschutz-
behörde bzw. der für die jeweilige Planfest-
stellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilli-
gung, Zulassung  oder Zustimmung des 
geplanten Vorhabens zuständigen Behörde 
vorliegt.

Eine Suche nach Bodendenkmalen an Land 
und unter Wasser, insbesondere mit Hilfe 
technischer Geräte (z.B. Metalldetektoren, 
Sonargeräte etc.) ist gemäß § 12 DSchG M-V 
genehmigungspflichtig.

Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege

Bei der landwirtschaftlichen Bodenbearbei-
tung ist ein ausreichend großer Abstand von 
Großsteingräbern einzuhalten, um die Sub-
stanz der Anlage nicht zu gefährden. Ggf. 
sollte die Grenzlinie zwischen dem zum Groß-
steingrab gehörenden Areal und der  Acker-
fläche eindeutig festgelegt und gut erkennbar 
im Boden markiert werden. 

Dieses sollte so geschehen, dass die Wahr-
nehmung des Großsteingrabes nicht beein-
trächtigt und das Denkmal in vollem Umfang 
in seiner Substanz und seiner Erlebbarkeit 
erhalten bleibt. 

Im Bereich der Felsgesteinkonstruktionen 
von Megalithgräbern ist ein Baumbestand zu 
vermeiden, da das Wurzelwachstum die 
Position der Steine verändert und teilweise 

 

auch die Substanz der Gesteinsblöcke 
aufbricht. Dadurch kommt es mittel- und 
langfristig zur Zerstörung des Denkmals. 

In der unmittelbaren Umgebung sollte der 
Bewuchs auf flach wurzelnde Bäume und 
Sträucher begrenzt bleiben. 

Weitere Informationen und praktische 
Hinweise 

Wenn Sie Maßnahmen planen, durch die 
Großsteingräber oder andere Bodendenkmale 
betroffen sein können, empfehlen wir Ihnen 
dringend, rechtzeitig den Kontakt zu der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde zu 
suchen. 

Ausgewählte Bodendenkmale können in Absprache
mit den Denkmalbehörden beschildert werden

Bitte wenden Sie sich an die Untere Denkmal-
schutzbehörde Ihres Landkreises oder an das 
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, das 
als Denkmalfachbehörde u.a. für die Beratung 
bei solchen Maßnahmen zuständig ist. 

DschG M-V: Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

Titel: Großsteingrab bei Bollewick, Lkr. Müritz
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